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Amtliche Bekanntmachungen  
der gemeinde seeheim-jugenheim 
mit den Ortsteilen Balkhausen, malchen, Ober-Beerbach,steigerts, stettbach                         
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Bekanntmachung
„neubau der Regionaltangen-
te West – Planfeststellungs-
abschnitt mitte“ seeheim- ju-
genheim den 15.11.21

Planfeststellung gemäß §§ 28 
ff. Personenbeförderungsge-
setz (PBefg) i. V. m. §§ 72 ff. 
hessisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (hVwVfg); 
neubau der Regionaltangen-
te West – Planfeststellungs-
abschnitt mitte – vom Über-
führungsbauwerk über den 
sulzbach und die BAB 66 in 
sulzbach (Taunus) bis zur ein-
schleifung in die bestehende 
eisenbahnstrecke 3683 bei 
Kelsterbach einschl. der not-
wendigen Folgemaßnahmen 
und der landschaftspflegeri-
schen Kompensationsmaß-
nahmen in der gemeinde 
sulzbach, der stadt Frankfurt 
am main (gemarkungen sos-
senheim, unterliederbach, 
höchst, schwanheim und 
Wald) und der stadt Kelster-
bach, der trassenfernen Kom-
pensationsmaßnahmen in der 
gemeinde sulzbach, der stadt 
Frankfurt am main (Bezirk 16 
[messe europaviertel], gries-
heim, schwanheim, Fechen-
heim, Wald, Bockenheim und 
Rödelheim), der stadt Kelster-
bach, der stadt Langen und 
der gemeinde seeheim-jugen-
heim (gemarkung Ober-Beer-
bach) sowie einer Ökokonto-
maßnahme in der stadt Bad 
Vilbel (gemarkung gronau) 
hier: Anhörungsverfahren 
gem. § 29 Abs. 1a PBefg i. V. 
m. § 73 hVwVfg

Die Regionaltangente West 
Planungsgesellschaft mbH 
(RTW GmbH) hat für die Re-
gionaltangente West - Planfest-
stellungsabschnitt Mitte (PfA 
Mitte) - die Durchführung des 
Planfeststellungsverfahrens be-
antragt. 
Die Regionaltangente West 
(RTW) ist eine neue tangentiale 
Schienenverbindung im Orts- 
und Nachbarschaftsverkehr 
der Metropolregion Frankfurt 
RheinMain zur Verbesserung 
des öffentlichen Schienenper-
sonennahverkehrs durch die 
Verbindung der westlichen 
Stadtteile der Stadt Frankfurt 
am Main sowie der umliegen-
den Kreise, Städte und Ge-
meinden miteinander und un-
tereinander und zur besseren 
intermodalen Anbindung des 
Flughafens Frankfurt am Main. 
Für die RTW sollen weitge-
hend vorhandene Strecken 
der Deutschen Bahn nach der 
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung (EBO) mitgenutzt wer-
den. Darüber hinaus werden in 
Teilabschnitten neue Gleise für 
den Betrieb der RTW benötigt, 
die überwiegend nach der Stra-
ßenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung (BOStrab), teilweise 
jedoch auch entsprechend der 
EBO errichtet und mit den Be-
standsstrecken verknüpft wer-
den.
Die Linien des Vorhabens sol-
len zum einen von Bad Hom-
burg (Linie 1) und zum anderen 
von Frankfurt/PraunheimGe-
werbegebiet (Linie 2) jeweils 
über Eschborn, Frankfurt/
Höchst, den Flughafen-Regio-
nalbahnhof, Frankfurt-Stadion 
und Neu-Isenburg-Bahnhof, 
von dort zum einen bis ins 
Wohngebiet Birkengewann der 
Stadt Neu-Isenburg und zum 
anderen zum Bahnhof Drei-
eich-Buchschlag verlaufen. Für 
die Linie 2 ist zwischenzeitlich 
darüber hinaus vorgesehen, 
die zwei Fahrzeugeinheiten 
der RTW im Bereich des Halte-
punkts Dunantsiedlung zu tren-
nen. Eine Fahrzeugeinheit ver-
kehrt weiter nach Bad Soden, 
die andere nach Praunheim. 
In entgegengesetzter Richtung 
werden beide Einheiten wieder 
zu einem Zug vereinigt. Für 
die Fahrbeziehungen der RTW 
nach Bad Soden bedarf es kei-
ner baulichen Anpassungen an 
der bestehenden Eisenbahn-
strecke 3640, so dass dieser 
Streckenabschnitt nicht Gegen-

stand der Planfeststellung ist.
Das Vorhaben wurde in ins-
gesamt vier Planfeststellungs-
abschnitte unterteilt. Für 
jeden dieser Planfeststellungs-
abschnitte ist die Durchfüh-
rung eigenständiger Planfest-
stellungsverfahren vorgesehen. 
Der ca. 14 km lange PfA Mitte 
beginnt an der Grenze zum 
PfA Nord vor dem Brücken-
bauwerk über die BAB 66 
nördlich von Sossenheim als 
zweigleisige Straßenbahnstre-
cke, bindet anschließend in 
die Bestandsstrecke 3640 ein 
und verkehrt bis zum Bahnhof 
Höchst als Eisenbahn. Dabei ist 
von der Einschleifung in die Be-
standsstrecke 3640 bis vor der 
Eisenbahnüberführung „Zuck-
schwerdtstraße“ ein zweiglei-
siger Ausbau vorgesehen. Im 
Bahnhof Höchst verlässt die 
RTW den Bestand der Eisen-
bahn und verkehrt im weiteren 
Verlauf über die Leunastraße 
und den Industriepark Höchst 
bis zum Abzweig Kelsterbach 
als zweigleisige Straßenbahn. 
Vor der Einschleifung in die 
bestehende Eisenbahnstrecke 
3683 bei Kelsterbach findet ein 
erneuter Systemwechsel zur 
Eisenbahn statt. 
Die Planung sieht den Neu-
bau der Haltepunkte „Frank-
furt Dunantsiedlung“, „Höchst 
Stadtpark“, „Industriepark Ost“ 
und „Industriepark Süd“ sowie 
den Umbau des beste-henden 
Haltepunkts „Frankfurt Sos-
senheim“ und des Bahnhofs 
„Frankfurt Höchst“ vor. Im Be-
reich der zweigleisigen Aus-
baustrecke sind Maßnahmen 
des aktiven Schallschutzes 
vorgesehen. Zur Kompensa-
tion der Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie aus arten-
schutzrechtlichen Gründen 
sind diverse trassennahe und 
trassenfer-ne Kompensations-
maßnahmen geplant. Neben 
weiteren notwendigen Folge-
maßnahmen an Anlagen Drit-
ter erfordert die Umsetzung 
der Planung insbesondere die 
Verlegung des Liederbaches 
im Bereich des Trogbauwerkes 
Tunnel Höchst und der Leuna-
straße sowie den Abbruch der 
Gebäude Leunastraße 13 und 
15 sowie Paulistraße 1. 
Für den PfA Mitte einschl. der 
notwendigen Folgemaßnah-
men und landschaftspflegeri-
schen Kompensationsmaßnah-
men werden Grundstücke in 
den Gemarkungen Sulzbach 
der Gemeinde Sulzbach, den 
Gemarkungen Sossenheim, 
Unterliederbach, Höchst, 
Schwanheim, Wald, Bezirk 16 
(Messe Europaviertel), Fechen-
heim, Bockenheim und Rödel-
heim der Stadt Frankfurt am 
Main, der Gemarkung Kelster-
bach der Stadt Kelsterbach, der 
Gemarkung Langen der Stadt 
Langen sowie der Gemarkung 
Ober-Beerbach der Gemein-
de Seeheim-Jugenheim bean-
sprucht.
Weiterer Einzelheiten des Vor-
habens sind aus den Planunter-
lagen zu ersehen.
Das Vorhaben bedarf gem. § 
28 ff. PBefG der Planfeststel-
lung. Zugleich besteht eine 
Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung gemäß § 3a des 
Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der vor dem 16. Mai 2017 gel-
tenden Fassung, die unselbst-
ständiger Teil des Planfeststel-
lungsverfahrens ist. 
Zur Anhörung der Öffentlich-
keit sind die Planunterlagen 
in der Zeit vom 22. Novem-
ber 2021 bis einschließlich 
21. Dezember 2021 auf der 
Homepage des Regierungs-
präsidiums Darmstadt (https://
rp-darmstadt.hessen.de – Rub-
rik: „Presse -> Öffentliche Be-
kanntmachungen -> Verkehr 
->Straßen- und U-Bahnen“) ver-
öffentlicht.
Ergänzend dazu liegen die ge-
änderten Planunterlagen in der 
Zeit vom 22. november 2021 
bis einschließlich 21. Dezem-
ber 2021 bei dem Gemeinde-

vorstand der Gemeinde See-
heim-Jugenheim. Schulstraße 
12, 64342 Seeheim- Jugen-
heim, Rathaus EG, Flur vor den 
Zimmer E06 bis E 08
während der Dienststunden 
von montags bis freitags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
donnerstags
von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
unter Beachtung der jeweils 
gültigen allgemeinen Abstands- 
und Hygienevorschriften zur 
allgemeinen Einsichtnahme 
aus. Aufgrund der COVID-
19-Pandemie ist nicht auszu-
schließen, dass es während 
des Auslegungszeitraums zu 
Änderungen kommt, so dass 
empfohlen wird, die Zugangs-
regelungen zur Gemeindever-
waltung tagesaktuell zu prüfen. 
1. Alle, deren Belange durch 
die Änderungen des Vorha-
bens berührt werden, können 
sich bis zum 14. Februar 2022 
(maßgeblich ist der Tag des 
Eingangs, nicht das Datum des 
Poststempels) bei dem Regie-
rungspräsidium Darmstadt (An-
hörungsbehörde), Dezernat 
III 33.1, Wilhelminenstraße 1 
– 3, 64283 Darmstadt (Post-
anschrift: Regierungspräsidium 
Darmstadt, 64278 Darmstadt) 
oder bei den Städten Frank-
furt am Main und Kelsterbach 
sowie den Gemeinden Sulz-
bach (Taunus) und Seeheim-
Jugenheim schriftlich oder zur 
Niederschrift äußern und Ein-
wendungen erheben (Äuße-
rungsfrist). 
Für die Erklärung zur Nieder-
schrift ist bei dem Regierungs-
präsidium Darmstadt eine 
vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0615112-5501 er-
forderlich. Bei der Gemeinde  
Seeheim-Jugenheim empfiehlt 
sich ebenfalls eine vorherige 
telefonische Terminvereinba-
rung unter der Telefonnummer 
06257 990-200 od. 203 Unbe-
schadet dessen gelten die Aus-
führungen zur Auslegung des 
Plans (s. o.) entsprechend. 
Äußerungen und Einwendun-
gen müssen Namen und An-
schrift lesbar enthalten, den 
geltend gemachten Belang und 
das Maß der befürchteten Be-
einträchtigungen erkennen las-
sen und unterschrieben sein. 
EMails ohne qualifizierte elek-
tronische Signatur erfüllen das 
Schriftformerfordernis nicht. 
Bei der Beeinträchtigung von 
Grundeigentum sollte die je-
weilige Flur, Flurstücksnummer 
und Gemarkung der betroffe-
nen Grundstücke angegeben 
werden.
Mit Ablauf der Äußerungs-
frist sind Einwendungen und 
Äußerungen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, für die Dauer 
des Verwaltungsverfahrens 
ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 
UVPG). Die Äußerungsfrist gilt 
auch für solche Einwendungen, 
die sich nicht auf die Umwelt-
auswirkungen des geänderten 
Vorhabens beziehen (§ 21 Abs. 
5 UVPG) und für Stellungnah-
men der Vereinigungen (§ 7 
Abs. 4 Umweltrechtsbehelfs-
gesetz).
Bei Eingaben, die von mehr als 
50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in 
Form vervielfältigter gleichlau-
tender Texte eingereicht wer-
den (gleichförmi-ge Eingaben), 
ist auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Namen, Be-
ruf und Anschrift als Vertreter 
der übrigen Unterzeichner zu 
bezeichnen. Andernfalls kön-
nen diese Eingaben unberück-
sichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, 
dass die im Zuge der frühen 
Öf fent l ichkei tsbete i l igung 
nach § 25 Abs. 3 HVwVfG ein-
gereichten Äußerungen für das 
Anhörungsverfahren keine Gel-
tung entfalten, sondern erneut 
vorgebracht werden müssen.
2.  Diese ortsübliche Bekannt-

machung dient auch der 
Benachrichtigung der Ver-
einigungen nach § 73 Abs. 

4 S. 5 HVwVfG.
3.  Die Anhörungsbehörde 

kann von einer Erörterung 
der rechtzeitig erhobenen 
Stellungnahmen und Ein-
wendungen absehen (§ 29 
Abs. 1a PBefG).

  Sie kann statt eines Erörte-
rungstermins eine Online-
Konsultation durchführen 
oder diese mit Einverständ-
nis der Beteiligten durch 
eine Telefon- oder Video-
konferenz ersetzen (§ 5 
Planungssicherstellungsge-
setz).

  Findet ein Erörterungs-
termin oder eine Online-
Konsultation statt, werden 
diese ortsüblich bekannt 
gemacht werden. Ferner 
werden diejenigen, die sich 
rechtzeitig geäußert oder 
Einwendungen erhoben ha-
ben, bzw. bei gleichförmi-
gen Einwendungen die Ver-
treterin oder der Vertreter, 
von dem Termin bzw. der 
Online-Konsultation geson-
dert benachrichtigt (§ 17 
HVwVfG). Sind mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, so können diese 
durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.

  Die Vertretung durch einen 
Bevollmächtigten ist mög-
lich. Die Bevollmächtigung 
ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, 
die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist.

  Bei Ausbleiben eines Betei-
ligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. 

  Der Erörterungstermin und 
die Online-Konsultation 
sind nicht öffentlich.

4.  Durch Einsichtnahme in 
die Planunterlagen, die Ein-
reichung von Äußerungen, 
Einwendungen und Stel-
lungnahmen, die Teilnahme 
an einem Erörterungster-
min, einer Online-Konsul-
tation oder einer Telefon- 
oder Videokonferenz und 
durch Vertreterbestellung 
entstehende Kosten wer-
den nicht erstattet.

5.  Entschädigungsansprüche, 
soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grun-
de nach zu entscheiden 
ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern 
in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren be-
handelt.

6.  Über die Äußerungen, 
Einwendungen und Stel-
lungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungs-
verfahrens durch die Plan-
feststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfest-
stellungsbeschluss) an die-
jenigen, die sich geäußert, 
Einwendungen erhoben 
oder eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann 
durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustel-
lungen vorzunehmen sind.

7.  Mit dem Beginn der Veröf-
fentlichung des geänderten 
Planes im Internet auf der 
oben genannten Home-
page des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt dürfen 
auf den von der Planung 
betroffenen Flächen bis 
zu ihrer Inanspruchnahme 
wesentlich wertsteigernde 
oder die geplanten Bau-
maßnahmen erheblich er-
schwerende Veränderun-
gen nicht vorgenommen 
werden; vielmehr treten 
die Beschränkungen des § 
28a Abs. 1 PBefG (Verän-
derungssperre) in Kraft. Da-
rüber hinaus steht der Vor-
habenträgerin ab diesem 
Zeitpunkt ein Vorkaufs-
recht an den von dem Plan 
betroffenen Flächen zu (§ 
28a Abs. 3 PBefG).

8.  Da das Vorhaben UVP-
pflichtig ist, wird darauf hin-
gewiesen, dass

•	 	die	 Umweltverträglichkeits-
prüfung gem. § 74 Abs. 2 

Nr. 1 UVPG nach der Fas-
sung des Gesetzes, die vor 
dem 16. Mai 2017 galt (im 
Folgenden: a. F.), zu Ende 
zu führen ist, da das Verfah-
ren zur Unterrichtung über 
die voraussichtlich beizu-
bringenden Unterlagen in 
der bis dahin geltenden Fas-
sung des § 5 Abs. 1 UVPG 
eingeleitet wurde, 

•	 	die	 für	 das	 Verfahren	 und	
die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens 
zuständige Behörde das Re-
gierungspräsidium Darm-
stadt ist,

•	 	über	 die	 Zulässigkeit	 des	
Vorhabens durch Planfest-
stellungsbeschluss ent-
schieden werden wird,

•	 	die	 ausgelegten	 Planunter-
lagen die nach § 6 Abs. 3 
UVPG a. F. notwendigen 
Angaben enthalten und

•	 	die	Anhörung	zu	den	veröf-
fentlichten Planunterlagen 
auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Um-
weltauswirkungen des Vor-
habens gemäß § 9 Abs. 1 
UVPG a. F. ist.

9.  Bei dem UVP-pflichtigen 
Vorhaben werden gem. 
§ 9 Abs. 1b UVPG a. F. 
die Unterlagen nach § 6 
UVPG a. F. sowie die ent-
scheidungserheblichen Be-
richte und Empfehlungen 
zur Einsicht für die Öffent-
lichkeit im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens im 
Internet veröffentlicht wer-
den. Dabei handelt es sich 
insbesondere um folgende 
im Inhaltsverzeichnis der 
Planfeststellungsunterlagen 
aufgeführten Unterlagen:

•	 	Anlage	1.1:		 Erläuterungs-
bericht einschl. allgemein 
verständlicher, nicht 
technischer Zusammen-
fassung der Umweltauswir-
kungen des  Vorhabens,

•	 	Anlage	18:	Hydrologisches	
Gutachten / Antrag auf 
wasserrechtliche Erlaubnis, 

•	 	Anlage	19:	Umweltfach-
liche Unterlagen (Umwelt-
verträglichkeitsstudie mit  
integriertem Landschafts-
pflegerischer Begleitplan, 
Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag, FFH-Verträg-
lichkeitsunter-

  suchungen Schwanheimer 
Wald und Schwanheimer 
Düne, Landwirtschaftliche 
Betroffenheitsanalyse, 
Lichtimmissions- 
Gutachten),

•	 	Anlage	20:		Schwingungs-	
und schalltechnische 
Untersuchungen,

•	 	Anlage	21:	Geotechnische	
Gutachten,

•	 	Anlage	22:	Gutachten	zur	
elektromagnetischen Ver-
träglichkeit,

•	 	Anlage	23:Seveso-Gutach-
ten,

•	 	Anlage	24:	Zuwegungs-	
und Rettungskonzept,

•	 Anlage	25:	Kampfmittel,
•	 	Anlage	26:	  

Betriebskonzept,
•	 	Anlage	27:	  

Verkehrsprognose.
10.  Die Planunterlagen und 

die ortsüblichen Bekannt-
machungen werden über 
die Homepage des Regie-
rungspräsidiums Darm-
stadt (https://rp-darmstadt.
hessen.de – Rubrik: „Presse 
-> Öffentliche Bekanntma-
chungen->Verkehr -> Stra-
ßen- und U-Bahnen“) und 
das UVP-Portal des Landes 
Hessen (https://www.uvp-
verbund.de/he) zugänglich 
gemacht.

Regierungspräsidium Darm-
stadt

Wilhelminenstraße 1 – 3, 
64283 Darmstadt
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Bekannt gemacht: 17.11.21
im Auftrag

gemeindevorstand seeheim- 
jugenheim

Bürgermeister Alexander 
Kreissl
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Film am Freitag
Kaspar Hauser im Blickfeld
Seeheim (red). In der Reihe „Mal 
dies – mal das, Kultur im Schul-
museum“ begrüßt das Museums-
Team am Freitag, 19. November, 
um 15.30 Uhr die Besucher im 
Schulmuseum Seeheim-Jugen-
heim, Kirchstraße 1 am Sebasti-
ansmarkt, zu einer Film-Veran-
staltung unter dem Titel „Kaspar 
Hauser – ein „rätselhafter Find-
ling“? Der Film wird in zwei 
Teilen mit einer Lüftungspause 
dazwischen gezeigt. Dieser deut-

sche Spielfilm von 1993 – Dreh-
buch/Regisseur Peter Sehr – wird 
auch als „schönster Krimi aller 
Zeiten“ bezeichnet, heißt es vom 
Museum. Zum Thema gibt es vie-
le Vermutungen und Veröffentli-
chungen. Die Wahrheit wurde 
bisher nicht bekannt. Der Eintritt 
ist frei, um eine Spende wird ge-
beten. Es gilt die 2G-Regel. 
Anmeldung und weitere infos: 
(06257) 5060717, 
info@museum.bergstrasse.de

Strengere Auflagen
Repair-Café abgesagt
Bickenbach (red). Wie der Vor-
stand von „Bickenbach ohne 
Grenzen“ mitteilt, fällt das für 
Samstag, 20. November, geplan-
te Repair-Café aus. Grund ist die 

aktuelle Corona-Situation, ver-
bunden mit strengeren Auflagen 
seitens der Landesregierung. 
Einen weiteren Anlauf soll es im 
kommenden Jahr geben.
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Pfungstadt/Seeheim (red). Die Pfungstädter FDP-Fraktion, Mathias 
Zeuner und Marc Schneider, lud den erweiterten FDP-Vorstand kürz-
lich nach Seeheim zur Klausurtagung ein. Es wurde ein Rückblick auf 
das Jahr 2021 gegeben. Mit Anträgen zum ökonomischen und ökolo-
gischen Lichtmanagement, 1000 Bäume und Tempo 30 in Pfungstadt, 
wurden verschiedene Elemente aus dem Wahlprogramm angegangen, 
welche sich die Freien Demokraten für die laufende Legislaturperiode 
vorgenommen haben. Zudem diskutierten sie, welche Themen die 
Fraktion im Jahr 2022 angehen möchte. Ein neues Kleingewerbezen-
trum, die Erneuerung der Bücherei, die Einführung einer Sportreife-
prüfung mit den Vereinen und die Entwicklung einer Stadt-App seien 
dabei nur einige Schwerpunkte, wie die Freien Demokraten mitteilen. 
 Foto: FDP

in Klausur
Pfungstädter FDP tagte in Seeheim

Jetzt auch geführt
Archäologische Ausstellung 
Alsbach-Hähnlein (red). Laut 
den Organisatoren vom Mu-
seumsverein ziehe die aktuelle 
Ausstellung im „Museum in der 
Anstalt“, Gernsheimer Straße 
36, über die frühe römische Ok-
kupation des Rieds auch Inter-
essenten von weiter her an die 
Bergstraße. 
„Obwohl die Ausstellung textlich 
sehr umfangreich ausgestattet 
ist, zeigt sich, dass unsere Besu-
cher weit mehr Gesprächsbedarf 
über dieses Thema haben, als wir 
es uns vorstellen konnten“, sagt 
Konrad Hoppe vom Museums-
verein. Ab sofort gibt es samstags 

und sonntags jeweils um 14.30 
Uhr eine fachkundige Führung 
durch die Ausstellung, die rund 
eineinhalb Stunden dauert.
Die Präsentation beschreibt um-
fassend anhand der Fundorte 
und ihrer Fundstücke (ausschließ-
lich Lesefunde) die verschiede-
nen Etappen der römischen Er-
oberungsstrategie im Zeitraum 
von Christi Geburt bis etwa 100 
Jahre danach auf rechtsrheini-
schem Territorium.
Anmeldung Führung und weite-
re infos: kultur@konrad-hoppe.
de; ulla.immenroth@gmx.de; 
bernhard@wl-h.de




